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RS OGH 1979/3/6 5Ob673/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1979

Norm

ABGB §1358

ZollG §119 Abs1

Rechtssatz

Wer als gemäß § 119 Abs 1 ZollG ersatzp6ichtiger Begleitscheinnehmer durch die Einlösung der ihm rechtskräftig

auferlegten Zollersatzschuld die auf die Ware entfallenden Eingangsabgaben bezahlt hat, kann nach den Vorschriften

des bürgerlichen Rechts (§ 1358 ABGB) gegen den Hauptschuldner die auf ihm übergegangene Hauptforderung

geltend machen.
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